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Votum
Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte

Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

Leitsatz:

Eine Deponie der Deponieklasse III ist auch dann kein Gebäude
i. S. d. § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004, wenn sie über Gas- bzw. Sicker-
wassersammelschächte sowie ein Sammel- und Dosiergebäude ver-
fügt, die in die Deponie eingebunden sind und von Menschen betre-
ten werden können.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]
– Anspruchstellerin –

2. [. . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens und die Mitglieder
Dr. Pippke und Dr. Winkler aufgrund der mündlichen Erörterung vom 18. Oktober
2012 am 25. April 2013 einstimmig folgendes Votum:

Es handelt sich bei der Deponie [. . . ], [. . . Straße], [. . . ], nicht um ein
Gebäude im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 20041, so dass die An-
spruchstellerin für den in der dort gelegenen Fotovoltaikinstallati-
on erzeugten Strom gegen die Anspruchsgegnerin keinen Anspruch

1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet
als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich
v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 07.11.2006 (BGBl. I S. 2550), nachfolgend bezeichnet als EEG
2004, außer Kraft gesetzt durch Art. 7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneu-
erbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v.
25.10.2008 (BGBl. I S. 2074).
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auf Zahlung der gesetzlichen Mindestvergütung gemäß § 11 Abs. 2
Satz 1 i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 i. V. m. § 66 Abs. 1 EEG 2009
hat.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin höhere Vergütungen ge-
zahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Votums auf den ver-
fahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum ergibt, so liegen hin-
sichtlich diesbezüglicher Erstattungen der Anspruchstellerin an die
Anspruchsgegnerin die Voraussetzungen für nachträgliche Korrek-
turen im bundesweiten Ausgleich gemäß § 38 Nr. 4 EEG 20122 vor.

2Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 5 des dritten Gesetzes zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730), nachfolgend bezeichnet
als EEG 2012. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.
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1 Tatbestand

Die Anspruchstellerin betreibt seit dem 14. Dezember 2007 auf der Zentraldeponie1
[. . . ] (im Folgenden: Deponie) eine Fotovoltaikinstallation mit einer Leistung von
ca. 3 000 kWp. Die Parteien begehren Klärung, ob es sich bei der Deponie um ein
Gebäude i. S. v. § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 handelt.

Es handelt sich bei der Deponie um eine Deponie der Deponieklasse III gemäß DepV2
20023. Die Deponie wurde zunächst bis 1986 betrieben, von 1987 bis 1989 saniert
und am 2. Januar 1990 erneut in Betrieb genommen. Der gegenwärtige, durch Plan-
feststellungsbeschluss des [Umweltministeriums] vom 21. Juli 1995 unter dem Az.
[. . . ] genehmigte Aufbau der Deponie stellt sich wie folgt dar:

Die Grundfläche der Deponie erstreckt sich über ca. 18 ha. Die Länge beträgt3
ca. 700 m von Nordost nach Südwest, die maximale Breite an der nordöstlichen Sei-
te ca. 350 m, die minimale Breite an der südwestlichen Seite ca. 80 m. Der Depo-
niekörper ist in 11 annähernd gleich breite, den Deponiekörper quer durchlaufende
Baufelder (I bis XI) unterteilt.

Die verfahrensgegenständlichen Fotovoltaikanlagen befinden sich auf den Baufeldern4
V bis XI im südwestlichen Teil der Deponie.

Der in Form einer in den Erdboden eingelassenen Wanne ausgestaltete Abfallsam-5
melbereich der Deponie ist mit einer Kombination aus Mineralien (insbes. Ton) und
Kunststofffolien (PEHD) nach unten hin abgedichtet. Diese sog. Basisabdichtung
besteht aus drei Lagen einer je 20 cm starken mineralischen Dichtung, auf die eine
2,5 mm dicke PEHD-Folie aufgelegt wurde.

Um aus entgasungstechnischen Gründen ungünstige, d. h. zu geringe Schütthöhen6
zu vermeiden, wurde um die Deponie ein Ringdamm aus Lehm mit einer mittle-
ren Höhe von 6 m ausgeführt. Auf der südlichen Seite der Deponie, entlang der
Landstraße [. . . ], wurden zwei weitere Dämme annäherend parallel zum dortigen
Abschnitt des Ringdammes errichtet. Die Dämme haben die Aufgabe, den Deponie-
körper zu stützen, da die Deponie auf einer schiefen Ebene mit Gefälle zur Land-
straße hin errichtet worden war. Das der besseren Entwässerung dienende Gefälle
beträgt mindestens 3 % zum südlichen Deponierand hin.

3Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV) v. 24.07.2002 (BGBl. I
S. 2807), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung v. 13.12.2006 (BGBl. I S. 2860).
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Die auf die Basisabdichtung aufgelegte PEHD-Folie wurde bis über die umlaufenden7
Ringdämme hochgeführt und auf den Dammkronen, welche zuvor eine minerali-
sche Abdichtung entsprechend der der Grundfläche erhielten, eingebunden.

Zur Erfassung und Ableitung von Deponiegas und Sickerwässern sind der Deponie-8
körper und die Dämme von verschiedenen Rohrleitungen und Schächten durchzo-
gen. Im Einzelnen:

• Am Boden der durch die Basisabichtung gebildeten „Wanne“ wird das anfal-
lende Sickerwasser zunächst gesammelt und sodann über Sammler und Sauger
durch ein Schachtsystem in Sickerwassersammelschächte geleitet. Hierbei han-
delt es sich um insgesamt 13 (9 große und 4 kleine) Betonschächte mit Abmes-
sungen (LxBxH in m) von 8,0 x 3,0 x 3,0 bzw. 4,0 x 3,0 x 3,0. Diese Schächte
sind in den Ringdamm (s. o. Rn. 6) eingebunden. Auf der der Straße zugewand-
ten Seite sind die Schächte durch Tore von Menschen aufrecht begehbar. In den
Schächten befinden sich Regler und Schieber, zu deren Überwachung und Re-
gulierung die Schächte regelmäßig, mindestens jedoch einmal wöchentlich von
Menschen betreten werden.

• Von den Sickerwassersammelschächten wird das Sickerwasser zu dem Sammel-
und Dosiergebäude (sog. Pumpenhaus) gepumpt und von dort wiederum der
deponieeigenen Kläranlage zugeleitet. Das zweistöckig mit einer Treppe aus-
geführte Pumpenhaus ist ebenfalls in den Ringdamm eingebunden und von
Menschen durch eine Tür aufrecht begehbar. Der Innenraum ist 7 m breit und
5 m lang. Neben der Sickerwassertechnik befindet sich darin auch die Technik
zur Erfassung und Sammlung des Deponiegases.

• Das gesammelte Deponiegas wird mit einem „obenliegenden“ aktiven Gasfas-
sungssystem über 21 Gaskollektoren (sog. Gasbrunnen) aus den verfüllten De-
ponieabschnitten abgesaugt. Diese Gasbrunnen sind nicht begehbar. In den
Sammelschächten im Ringdamm sind die Leitungen der einzelnen Gasbrun-
nen an die umlaufende Ringleitung angeschlossen. Die Absaugung des Ga-
ses erfolgt über zwei Radialgebläse, die zusammen mit der Mess-, Schalt- und
Analysetechnik in einer Stahlhalle innerhalb des Pumpenhauses untergebracht
sind. Die Mess- und Analyseergebnisse werden in dem Pumpenhaus mittels
EDV erfasst und gespeichert. Zur Überwachung der Sickerwasserableitung
und der Gassammlung, insbesondere zur Auswertung der Mess- und Analy-
seergebnisse wird das Pumpenhaus täglich betreten.
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Der gesamte Deponiekörper ist mit einer Oberflächenabdichtung versehen, die aus9
einer Kombination aus Mineralien und Kunststofffolien besteht. Diese schützt den
Abfall vor Niederschlagswasser und dient der Minimierung des Sickerwasseranfalls
sowie der Optimierung der Deponiegasproduktion. Auf dieser Abdichtung ist ein
Geotextil aufgebracht, auf dem sich eine ca. 50 cm starke Schicht aus Kraftwerks-
granulat (Hochofenschotter) befindet. Dieser Hochofenschotter hat sich betonartig
verdichtet. Des Weiteren befindet sich darauf ein 30 cm dicker Flächenfilter als Wur-
zelraumdrainage und zuoberst eine Rekultivierungsschicht aus Mutterboden mit ei-
ner Stärke von ca. 30 bis 40 cm. Ob diese Oberflächenabdichtung ohne den darunter
liegenden Abfall selbständig tragfähig ist, ist nicht geklärt. Die Parteien gehen je-
doch übereinstimmend davon aus, dass die Abdichtung zumindest in Teilbereichen
der Deponie tragfähig ist. Der Lastenabtrag der Oberflächenabdichtung erfolgt über
den umschließenden Ringwall. Setzungen im Oberflächenbereich sind aufgrund der
Lagerzeit und der Verfestigungen der Oberflächenabdichtung nicht zu erwarten. Das
Niederschlagswasser wird über ein Oberflächenentwässerungssystem abgeleitet.

Durch die Gestaltung der Oberflächenabdichtung erhielt die Deponie insgesamt eine10
nach Süden hin abfallende Kuppenform, die Querneigungen der Oberfläche liegen
bei 2 bis 8 %, die Längsneigungen bei 2 bis 4 %.

Die PV-Module sind auf 342 „Modultischen“ angebracht, von denen jeder auf ei-11
nem sog. Streifenfundament befestigt ist. Diese Fundamente wurden nicht durch
Rammen, sondern aufgrund der abfallrechtlichen Vorgabe, dass die Befestigungen
nur bis in eine Tiefe von 80 bis 90 cm reichen dürfen, wie folgt befestigt: Die Erd-
schicht wurde angehoben und gelagert, die Streifenfundamente in das Erdreich ge-
stellt und durch weiteren Erdauftrag befestigt. Diese Befestigung ist preislich und
zeitlich aufwändiger als eine Befestigung mit gerammten Profilen; im Vergleich zu
der bei Freiflächenanlagen sonst praktizierten Rammtechnik lagen die Mehrkosten
bei ca. 1 300,00 e (netto).

Für die außerdem erforderliche statische Berechnung fielen Kosten von ca. 9 000 e12
(netto) an. Des Weiteren sind im Vergleich zu einer Freiflächenanlage höhere Pla-
nungskosten sowie Kosten für erhöhte Sicherheitsanforderungen aufgewendet wor-
den. Auch die Ausführungszeit war länger. Insgesamt war die auf der Zentraldeponie
errichtete PV-Installation damit teurer als eine typische Freiflächenanlage.

Der in den PV-Anlagen erzeugte Strom wurde zunächst nach § 11 Abs. 2 Satz 113
EEG 2004 vergütet und dies für 2007 mit Schreiben vom 13. Juni 2008 von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft testiert.
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Für das Abrechnungsjahr 2008 enthielt das Testat vom 25. Mai 2009 hinsichtlich14
dieser Zahlungen einen Prüfvermerk, wonach „die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2
EEG 2006 nicht eindeutig erfüllt“ seien. Der zuständige Übertragungsnetzbetreiber
erklärte mit Schreiben vom 26. Juni 2009 unter Bezugnahme auf das Testat, „kei-
ne Vergütungszahlungen gemäß § 11 Abs. 2 EEG 2006 vorzunehmen“. Mit Schrei-
ben vom 3. Juli 2009 verteidigte die Anspruchsgegnerin die Vergütungszahlungen
als rechtmäßig. Mit Schreiben vom 22. Juli 2009 erklärte der Übertragungsnetzbe-
treiber, die Vergütungszahlungen zu erstatten, wenn die Einschränkungen im Testat
fallengelassen werden.

Die Testate für die weiteren Abrechnungsjahre weisen jeweils dieselbe Einschrän-15
kung auf wie das Testat vom Vorjahr. In allen Testaten ist als Anlagenbetreiberin die
Anspruchstellerin genannt.

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, es handele sich bei der Deponie um ein Ge-16
bäude i. S. d. § 11 Abs. 2 EEG 2004. Sämtliche Voraussetzungen des EEG-Gebäude-
begriffs, aber auch der Gebäudebegriffe anderer Gesetze seien erfüllt.

Es handele sich um ein Gebäude im bauordnungsrechtlichen Sinne gemäß § 2 Abs. 217
LBauO [. . . ]4, weil die Deponie „selbständig benutzbar“ und als einheitliches Ge-
samtbauwerk anzusehen sei. Dieses sei mit der Oberflächenabdichtung sowohl „über-
deckt“ und auch „von Menschen betretbar“, da man sowohl in die Sammelschächte
als auch in das Pumpenhaus hineingehen könne; hierfür sei es nicht erforderlich, dass
das Bauwerk in seiner gesamten Länge und Breite durchschritten werden könne. Des
Weiteren diene die Deponie dem „Schutz“ von „Sachen“ i. S. d. Gesetzes, hier des
abgelagerten Abfalls. Ferner diene die Deponie als Gebäude auch dem Schutz von
Menschen und Sachen außerhalb der Deponie vor Emissionen. Der Gebäudedefini-
tion sei nicht zu entnehmen, dass die Schutzfunktion nur auf Menschen, Tiere oder
Sachen innerhalb des Gebäudes bezogen sei. Dass es sich bei der Deponie um ein
Gebäude im bauordnungsrechtlichen Sinne handeln müsse, ergebe sich auch daraus,
dass die Schwelle zur baulichen Anlage gering sei und der Schutzzweck des Bauord-
nungsrechts immer dann für ein Gebäude spreche, wenn – wie hier – wegen der
Betretbarkeit einer erhöhten Gefährdung Rechnung zu tragen ist.

Auch unter bauplanungsrechtlichen Gesichtspunkten liege ein Gebäude vor. Kenn-18
zeichnend sei hierfür die selbständige Benutzbarkeit eines Bauwerks.

4Landesbauordnung (LBO) v. 18.02.2004, geändert durch Gesetz v. 19.05.2004 (Amtsblatt [. . . ],
S. 1498).
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Darüber hinaus sei auch bei einer funktionalen Betrachtungsweise nach dem Sinn19
und Zweck von einem Gebäude auszugehen. Jedenfalls handele es sich um ein tech-
nisches Gebäude.

Mit Blick auf das EEG sei zu berücksichtigen, dass die erhöhte Gebäudevergütung20
des § 11 Abs. 2 EEG 2004 einen Anreiz für gebäudeintegrierte PV-Anlagen gegen-
über der Freiflächennutzung setzen sollte. Dabei sollte auch den höheren Stromge-
stehungskosten bei gebäudeintegrierten Anlagen Rechnung getragen werden. Dieser
Zweck sei vorliegend einschlägig, da die Installation im Vergleich zu einer Freiflä-
chenanlage mit ca. 30 Prozent höheren Kosten einhergegangen sei.

Auch die DepV spreche bei Deponien der Deponieklasse III im Anhang II, Nr. 2.2.2,21
von dem „Grubengebäude“.

Dementsprechend sei die PV-Installation auf der Deponie nicht als Freiflächenanla-22
ge, sondern als Gebäudeanlage konstruiert und errichtet worden.

Die Anspruchsgegnerin tritt den Rechtsansichten der Anspruchstellerin nicht entge-23
gen.

Mit gemeinsamem Antrag haben sich die [. . . GmbH] und die Anspruchsgegnerin an24
die Clearingstelle EEG gewandt und beantragt, ein Votumsverfahren gemäß §§ 26 ff.
VerfO5 durchzuführen. In der mündlichen Erörterung haben die Parteien und die
[. . . GmbH] übereinstimmend erklärt, dass die [. . . GmbH] als Anspruchstellerin
durch die [. . . GmbH & Co. KG] ersetzt wird.

Mit Beschluss vom 26. September 2012 hat die Clearingstelle EEG das Votumsver-25
fahren angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG zu begutachtende Frage lau-
tete:

Handelt es sich bei der Deponie [. . . ], [. . . Straße], [. . . ], um ein Gebäude
im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004, so dass die Anspruchstellerin
für den in der dort gelegenen Fotovoltaikinstallation erzeugten Strom
gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch auf Zahlung der Mindest-
vergütung gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004
i. V. m. § 66 Abs. 1 EEG 2009 hat ?

5Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-26
geführt worden. Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1
VerfO. Gemäß §§ 28, 20 Abs. 1 Satz 2 VerfO hat die Clearingstelle EEG einen Ter-
min zur mündlichen Erörterung bestimmt. Die Beschlussvorlage haben gemäß
§§ 28, 24 Abs. 5 VerfO die Mitglieder der Clearingstelle EEG Dr. Pippke und
Dr. Winkler erstellt.

2.2 Würdigung

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin keinen Anspruch auf Zah-27
lung der sog. Gebäudevergütung gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 für den Strom,
der in der Fotovoltaikinstallation auf der Deponie erzeugt wird. Denn die PV-
Module sind nicht ausschließlich an oder auf einem Gebäude i. S. v. § 11 Abs. 2 Satz 3
EEG 2004 angebracht.

§ 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 definiert Gebäude als „selbständig benutzbare, überdeck-28
te bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder
bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.“6 Auch
wenn diese Definition weit zu verstehen ist, so dass nicht nur Carports und Überda-
chungen von Tankstellen, sondern auch Betriebsgebäude verschiedenster Art erfasst
sind,7 muss eine bauliche Anlage zur Annahme eines „Gebäudes“ alle Merkmale des
Gebäudebegriffs kumulativ erfüllen. Dies ist hinsichtlich der Deponie als Ganzes
nicht der Fall. Dahinstehen kann, ob die Schächte und das Pumpenhaus ihrerseits
als „Gebäude“ zu qualifizieren sind; denn die PV-Anlagen sind nicht ausschließlich
darauf bzw. daran angebracht i. S. d. § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004.

6Zur Auslegung der Regelung im Einzelnen Clearingstelle EEG, Votum v. 23.04.2010 – 2008/42,
abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/42; zur abweichenden Definition in
§ 33 Abs. 3 EEG 2009 vgl. Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2011/10.

7BGH, Urt. v. 17.11.2010 – VIII ZR 277/09, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/1182, Rn. 13.
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Bauliche Anlage Die Deponie ist eine bauliche Anlage im bauordnungsrechtli-29
chen Sinne8, weil sie aus Bauteilen und Baustoffen hergestellt und mit dem Erdboden
verbunden ist. Sie besteht aus einem Ringwall, den weiteren Wällen, der Basisabdich-
tung, dem Oberflächenabschluss, den begehbaren Schächten und dem eingelagerten
Abfall. Darüber hinaus können auch die einzelnen Teile der Deponie als bauliche
Anlagen qualifiziert werden.

Überdeckt im Sinne der Definition ist sowohl der Deponiekörper als Ganzes als30
auch die in den Ringwall eingebundenen Schächte und das Pumpenhaus im Einzel-
nen.

Funktionaler Zusammenhang zwischen Überdeckung, Betretbarkeit und Schutz
Von Menschen betretbar sind vorliegend nur die in den Ringwall eingebundenen31
Schächte und das Pumpenhaus. Das reicht jedoch nicht aus, um hinsichtlich der
Deponie als Ganzes von einem Gebäude auszugehen. Denn es fehlt in der Gesamt-
betrachtung der Deponie als Ganzes an dem erforderlichen Zusammenhang zwi-
schen der Überdeckung, der Betretbarkeit und der Schutzeignung bzw. Schutzbe-
stimmung.

Die Definitionsmerkmale des Gebäudebegriffs in § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 sind32
wechselseitig aufeinander bezogen und können deshalb nicht losgelöst voneinander
betrachtet werden.9 Vielmehr ist bei einer Gesamtbetrachtung der baulichen Anlage
ein unmittelbarer (funktionaler) Zusammenhang zwischen den Definitionsmerkma-
len der Überdeckung, der Betretbarkeit und der Schutzeignung/-bestimmung erfor-
derlich. Hieraus folgt insbesondere, dass die Überdeckung und die Betretbarkeit mit
dem Schutz in unmittelbarem Zusammenhang stehen müssen und umgekehrt sich
der Schutz aus der Überdeckung und der Betretbarkeit ergeben muss.10 Die Existenz
8Vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1 Musterbauordnung; ebenso die Begründung zu § 11 EEG 2004 in BT-Drs.
15/2864, S. 44.

9Ebenso zu § 33 Abs. 3 EEG 2009/2012 in der bis zum 01.04.2012 geltenden Fassung Clea-
ringstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 28. Diese Aussage gilt auch für die Gebäudedefinition in § 11 Abs. 2
Satz 3 EEG 2004. Zwar ist die Definition des „Gebäudes“ in § 33 Abs. 3 EEG 2009 im Vergleich
zu § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 dahingehend geändert worden, dass die baulichen Anlagen „vorran-
gig“ dazu „bestimmt“ sein müssen, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen; der
wechselseitige Bezug der Definitionsmerkmale aufeinander ist aber davon unabhängig erforderlich,
so dass die Änderung insoweit unerheblich ist.

10Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 28.
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eines Hohlraumes, der – ggf. auch nur teilweise – betreten werden kann und gleich-
zeitig die Funktion des Schutzes von Menschen, Tieren oder Sachen erfüllt, ist damit
Wesensmerkmal eines Gebäudes i. S. d. EEG 2004.

Dieses Wesensmerkmal erfüllt die Deponie als Ganzes nicht. Vielmehr erfüllen nur33
einzelne Teile der Deponie jeweils für sich genommen einzelne Definitionsmerk-
male. So ist der Oberflächenabschluss eine Überdeckung, die begehbaren Schächte
und das Pumpenhaus sind ebenfalls überdeckt und können betreten werden. Jedoch
kann der Raum, der sich zwischen dem Ringwall, der Basisabdichtung und dem
oberen Abschluss befindet und in dem der Abfall eingelagert ist, als solcher nicht
betreten werden. Wenn aber gerade der Abfall die im bzw. vom Gebäude geschützte
Sache sein soll, so existiert in der Deponie kein Hohlraum, der sowohl das Erforder-
nis der Betretbarkeit als auch das des Schutzes von Sachen erfüllt. Nur die Schächte
und das Pumpenhaus weisen Hohlräume auf, die sowohl einen Schutzzweck erfüllen
als auch betretbar sind; der eigentliche, den auf den Abfall bezogenen Schutzzweck
erfüllende „Hohlraum“ der Deponie ist hingegen verfüllt und daher nicht betretbar.

Es kann deshalb auch dahinstehen, ob es sich bei dem eingelagerten Abfall überhaupt34
um eine Sache handelt, die durch die Bauteile der Deponie vor Witterungseinflüssen
geschützt wird – oder ob nicht eher die Deponie die Umwelt vor dem Abfall schützt.
Im letztgenannten Fall wäre der erforderliche Schutzzweck zu verneinen, denn die-
ser muss sich auf Menschen, Tiere oder Sachen beziehen, die sich in der baulichen
Anlage befinden; bauliche Anlagen, die dazu dienen, Menschen, Tiere oder Sachen
außerhalb der baulichen Anlage zu schützen, weisen keine der Gebäudedefinition
entsprechende Schutzbestimmung auf.11

Keine Verklammerung etwaiger einzelner „Gebäude“ zu einem „Deponiegebäu-
de“ Ob es sich bei den begehbaren Schächten und dem Pumpenhaus als solchen um35
Gebäude handelt, kann dahinstehen. Keine der Fotovoltaikanlagen ist ausschließlich
an oder auf diesen Schächten bzw. dem Pumpenhaus angebracht,12 weil sie entweder
nicht oberhalb dieser Bauwerke liegen oder sich dazwischen eine mehr oder weni-
11So für das Definitionsmerkmal des Schutzzwecks in § 33 Abs. 3 EEG 2009/2012 in der bis zum

31.03.2012 geltenden Fassung Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 28.

12Zum Merkmal der „ausschließlichen Anbringung“ ausführlich Clearingstelle EEG, Votum v.
23.04.2010 – 2008/42, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/42, Rn. 61 ff.
Hiernach ist eine Solarstromanlage dann ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht,
wenn das Gebäude in statischer und konstruktiver Hinsicht die Hauptsache bildet, von dem die
Anlage (ggf. einschließlich Tragwerk) in ihrem Bestand abhängig ist.
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ger massive Schicht verdichteten Abfalls und sonstiger Bauteile der Deponie befindet
(Oberflächenabdichtung, Mutterboden), deren Lastenabtrag über den umschließen-
den Ringwall erfolgt. Deshalb führte ihre Qualifizierung als Gebäude nicht zum
Anspruch auf die erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 für den in
der PV-Installation erzeugten Strom.

Selbst wenn die Schächte und das Pumpenhaus als Gebäude zu qualifizieren wären,36
„verklammerte“ der Deponiekörper nicht die je für sich die Gebäudedefinition er-
füllenden Bauwerke zu einem „zusammengefassten“ Gebäude. Denn jedes selbstän-
dig benutzbare Gebäude ist auch dann nur ein selbständiges Gebäude im Sinne des
EEG, wenn es mit anderen Gebäuden baulich untrennbar verbunden ist;13 die Ver-
bindung führt nicht dazu, dass sich die Gebäudeeigenschaft der selbständig benutz-
baren Raumeinheiten auflöste und in einem einzigen „zusammengefassten“ Gebäude
aufginge.14 Die Schächte und das Pumpenhaus sind jeweils einzeln und selbständig
benutzbar; sie verfügen alle über eigene, voneinander getrennte Zugänge und weisen
untereinander keine Verbindung auf. Damit wären sie allenfalls ihrerseits Gebäude;
ihre Einbindung in den Ringdamm der Deponie führt nicht dazu, darüber hinaus
auch die Deponie als Ganzes als einheitliches „Gebäude“ zu qualifizieren.

Systematische Erwägungen sprechen ebensowenig dafür, die Deponie als Gebäu-37
de zu qualifizieren, auch wenn einzelne Bauteile der Deponie – die in den Ringwall
eingebundenen Wartungsschächte und das Pumpenhaus – den Gebäudebegriff in § 11
Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 erfüllen. Reichte es für die Annahme eines Gebäudes aus,
wenn bei einer baulichen Anlage die einzelnen Definitionsmerkmale des § 11 Abs. 2
Satz 3 EEG 2004 nicht von dem Bauwerk als solchem, sondern nur von je einzelnen
Bauteilen erfüllt werden, würde der Anwendungsbereich des § 11 Abs. 2 EEG 2004
erheblich zulasten des § 11 Abs. 3 und 4 EEG 2004 ausgedehnt. Es stellte sich dann
die Frage, ob ggf. auch ein einziger Wartungsschacht in der Deponie ausreichte, um
die Deponie insgesamt als Gebäude erscheinen zu lassen bzw. ob die Deponie ihre
Gebäudeeigenschaft verlöre, wenn die Schächte zu einem späteren Zeitpunkt entfie-
13Clearingstelle EEG, Votum v. 24.07.2009 – 2008/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2008/1, S. 11; Clearingstelle EEG, Votum v. 31.05.2013 – 2013/36, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/36, Rn. 12.

14So auch zum bauordnungsrechtlichen Gebäudebegriff OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v.
16.10.2008 – 7 A 3096/07, Rn. 47: „Selbständige Benutzbarkeit setzt nicht Abtrennung oder Ab-
trennbarkeit von anderen baulichen Anlagen voraus, weshalb aneinander gebaute bauliche Anlagen
auch dann mehrere Gebäude i. S. d. § 2 Abs. 2 BauO NRW sein können, wenn sie über eine gemein-
same Trennwand oder durchlaufende Stahlbetondecken verfügen.“
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len, ob ggf. auch eine Straße nur deshalb ein Gebäude sein kann, weil sich darunter
ein betretbarer Leitungsschacht befindet und ob ggf. auch eine Aufschüttung zum
Gebäude werden kann, wenn sich darunter ein von außen betretbarer Hohlraum
befindet, in dem etwas eingelagert wird. Eine angemessene Abgrenzung zwischen
Gebäude und sonstiger baulicher Anlage ist vor diesem Hintergrund nur gewähr-
leistet, wenn der jeweils umschlossene (Hohl-)Raum des Bauwerks zugleich die Be-
griffsmerkmale der Betretbarkeit und des Schutzzwecks erfüllt. Hiernach muss der
von Menschen – wenigstens teilweise – betretbare (Hohl-)Raum gleichzeitig derjeni-
ge Raum sein, der dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen dient oder dienen
kann (s. o. Rn. 32). Das ist bei der Deponie nicht der Fall.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass bspw. Werk-, Kraftwerks- und38
Industriehallen auch dann als Gebäude behandelt werden, wenn diese nur zu einem
kleinen Teil betreten werden können, weil ein Großteil der baulichen Anlage mit
massiven Einbauten bzw. technischen Anlagen ausgefüllt ist. Denn in diesen Fäl-
len bleibt gleichwohl der unmittelbare funktionale Zusammenhang zwischen der
Gebäudehülle, der Betretbarkeit des von dieser Hülle umschlossenen Hohlraumes
und der Schutzbestimmung (bzw. -eignung) bestehen. Die Überdeckung dient auch
bei solchen Bauwerken gerade dazu, die Einbauten einschließlich der technischen
Anlagen zu schützen, und die Betretbarkeit ist gleichermaßen dazu vorgesehen und
zumeist auch erforderlich, um die Einbauten einschließlich der technischen Anlagen
nutzen oder sonst damit umgehen zu können. Insoweit unterscheidet sich die De-
ponie von dem vom VGH München15 als Gebäude qualifizierten Turm einer Wind-
energieanlage; denn der vom Turm umschlossene und u. a. dem Schutz von Sachen
dienende Hohlraum ist derjenige, der von Menschen betreten werden kann. Nicht
als Gebäude qualifizierte der VGH München in diesem Sachverhalt dagegen den mit
Mast und Gondel eine Einheit bildenden Rotor.16 Auch das VG Saarlouis17 hat den
Turm einer Windenergieanlage als Gebäude i. S. d. § 2 Abs. 2 LBauO qualifiziert,
weil sich im Inneren die Aufstiegsleiter, Ruhe- und Arbeitsplattformen befinden,
diese und auch die geschlossenen Gondeln zu Wartungszwecken betreten werden
können und sie dazu bestimmt sind, dem Schutz der darin befindlichen technischen
Anlagen zu dienen. Auch die Qualifizierung eines Kraftwerksblocks als Gebäude
durch den Bundesfinanzhof18 ist insoweit konsequent, handelte es sich in dem ent-
15VGH München, Urt. v. 28.07.2009 – 22 BV 08.3427, NVwZ-RR 2009, 992 ff., Rn. 17.
16VGH München, Urt. v. 28.07.2009 – 22 BV 08.3427, NVwZ-RR 2009, 992 ff., Rn. 18.
17VG Saarlouis, Urt. v. 29.10.2008 – 5 K 98/08, zitiert nach juris, S. 8.
18Bundesfinanzhof, Urt. v. 09.12.1998 – II R 1/96, S. 2 f.
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schiedenen Fall doch um einen „(mehrgeschossigen) Hohlkörper, . . . mit den darin
enthaltenen Räumen“, der über mehrere Stockwerke und einen Zugang verfügte, ei-
ne Treppenanlage enthielt und „durch räumliche Umschließung Schutz gegen äußere
Einflüsse gewährt, (und) den nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen
gestattet“.19 Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei dem Gebäudebegriff in steuer-
rechtlichen Bewertungszusammenhängen die Abgrenzung zwischen Gebäuden und
Betriebsvorrichtungen im Vordergrund steht und zu anderen Abgrenzungsergebnis-
sen führen kann.20

Auch wenn eine bauliche Anlage, die die Definitionsmerkmale eines Gebäudes er-39
füllt, in eine bauliche Anlage integriert oder an eine solche angebaut wird, der eines
der Definitionsmerkmale des Gebäudes fehlt, führt dies nicht dazu, dass die Gebäu-
deeigenschaft insgesamt auf die zusammengesetzte bauliche Anlage übertragen wird.
Vielmehr fehlt der unmittelbare funktionale Zusammenhang zwischen der Betret-
barkeit und der Schutzeignung/-bestimmung. Wird beispielsweise unmittelbar an
einen Mobilfunkmast ein begehbarer Schutz- und Funktionsbau angebaut, so führt
dies noch nicht dazu, dass der Mobilfunkmast als Gebäude einzuordnen ist. Wäh-
rend Fotovoltaikanlagen an oder auf dem begehbaren Schutz- und Funktionsbau un-
ter § 11 Abs. 2 EEG 2004 fallen können, ist dies für Fotovoltaikanlagen, die an oder
auf dem Mast angebracht werden, grundsätzlich nicht der Fall, da der Mast auch
ohne angebautes Gebäude selbständig funktional benutzbar ist.

Auch das Bauordnungsrecht spricht vorliegend nicht für eine Qualifizierung der40
Deponie in ihrer Gesamtheit als „Gebäude“. Die hier einschlägige [. . . ] Landesbau-
ordnung definiert „Gebäude“ in § 2 Abs. 2 in gleicher Weise wie § 11 Abs. 2 Satz 3
EEG 2004 als „selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.“ Die Regelungen zur Zuordnung zu Ge-
bäudeklassen in § 2 Abs. 3 LBauO [. . . ] wiederum legen es nicht nahe, Deponien als
„Gebäude“ zu qualifizieren, denn danach kommt es auf die Zahl und Grundflächen
von Nutzungseinheiten sowie auf die Höhe an. Letztere wird als „das Maß der Fuß-
bodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum mög-
lich ist“ definiert. Ein „Geschoss“ wiederum setzt einen Hohlraum voraus, in dem
19So generell für bauliche Anlagen, in denen Maschinen oder andere technische Einrichtungen un-

tergebracht sind und die von Menschen z. B. für Betriebszwecke oder zur Wartung dauernd betre-
ten werden: Lechner, in: Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Kommentar, Loseblatt, 111. Ergän-
zungslfg. 2013, Art. 2 Rn. 499.

20BGH, Urt. v. 17.11.2010 – VIII ZR 277/09, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/1182, Rn. 12.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski.

13

http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/1182
http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/1182


Aufenthaltsräume möglich sind (vgl. § 2 Abs. 6 Satz 2 LBO [. . . ]). Diese Kriterien
passen nicht für eine Deponie als ganze; insbesondere weist diese keinen Hohlraum
auf. Gleiches gilt für die Regelungen zu Abstandsflächen, die von den „Außenwän-
den von Gebäuden“ zu messen und von der „Wandhöhe“ abhängig sind. Unerheblich
ist, ob eine Deponie zu den „Sonderbauten“ des § 2 Abs. 4 LBauO [. . . ] zu zählen ist,
denn dazu gehören nicht nur Gebäude, sondern z. B. auch Camping- und Wochen-
endplätze, Versammlungsstätten im Freien, Freizeit- und Vergnügungsparks, so dass
mit dieser Einordnung keine Aussage zur Gebäudeeigenschaft getroffen wird.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Abfallrecht. Auch wenn es sich bei der41
Deponie um eine Deponie der Klasse III gemäß DepV handelt, folgt daraus nicht
ihre Eigenschaft als (technisches) „Gebäude“ i. S. d. § 11 Abs. 2 EEG 2004. Die für
Deponien der Klasse III geregelten Anforderungen an Standort, geologische Bar-
riere, Basis- und Oberflächenabdichtungssysteme (Anhang 1 zur DepV) dienen der
Abwehr und Vorsorge gegen die von den abgelagerten (gefährlichen) Abfällen aus-
gehenden Gefahren für die Allgemeinheit. Die Ablagerungsbereiche sind nach Auf-
bringung der Oberflächenabdichtung gerade nicht mehr von Menschen betretbar.
Der Begriff des „Grubengebäudes“, den die Anspruchstellerin zum Beleg für Ihre
Auffassung anführt, findet sich im Übrigen nur in Anhang 2 zur DepV, der Anfor-
derungen an Standort, geologische Barriere, Langzeitsicherheitsnachweis und Still-
legungsmaßnahmen von „Untertagedeponien der Klasse IV im Salzgestein“ festlegt
und vorliegend deshalb gar nicht einschlägig ist.

Auch der Sinn und Zweck des § 11 EEG 2004 gebietet keine Auslegung des Ge-42
bäudebegriffs, nach dem die Deponie vorliegend als „Gebäude“ zu qualifizieren wäre.
Die unterschiedlichen Vergütungssätze für Anlagen an bzw. auf Gebäuden einerseits
und für Anlagen an bzw. auf sonstigen baulichen Anlagen andererseits soll die –
gegenüber der Freiflächennutzung vorrangig gewünschte – Nutzung von Dachflä-
chen anreizen und den unterschiedlichen Stromgestehungskosten Rechnung tragen.
Dabei entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, Deponien nicht dem höheren
Vergütungssatz für Gebäude zu unterwerfen. Denn „Deponieflächen“ sind in der
Begründung neben „Straßen, Stellplätzen . . . , Aufschüttungen, Lager und Abstell-
plätzen“ ausdrücklich als Beispiele für „sonstige bauliche Anlagen“ genannt.21 Dabei
ist nicht ersichtlich, dass es für die Qualifizierung entscheidend sein soll, ob die De-
ponien über betretbare Wartungsschächte bzw. Pumpenhäuser verfügen oder nicht.
21BT-Drs. 15/2864, S. 44 zu § 11 Abs. 3 EEG 2004 und S. 45 zu § 11 Abs. 4 EEG 2004.
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Im Gegenteil hängen die jeweiligen Stromgestehungskosten offensichtlich nicht mit
den Wartungsschächten zusammen. Dann aber entspricht es dem Willen des Gesetz-
gebers, Deponien, die im Übrigen alle Merkmale einer sonstigen baulichen Anlage
erfüllen, unabhängig von der Existenz von Wartungsschächten einheitlich nicht als
Gebäude zu qualifizieren, sondern sie dem Vergütungssatz für sog. Freiflächenan-
lagen zu unterwerfen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber bei der
Gestaltung der Vergütung eine typisierende Betrachtung gewählt hat und nicht die
Rentabilität jedweder Anlage garantieren wollte.22

Entgegen der Auffassung der Anspruchstellerin kann dem nicht entgegengehalten43
werden, nur eine Qualifizierung als Gebäudeanlage genüge dem Zweck des § 11
EEG 2004, einen besonderen Anreiz zur Nutzung bereits versiegelter (Dach-)Flächen
zu setzen. Denn § 11 EEG 2004 sieht ausdrücklich auch eine Vergütung für Fotovol-
taikanlagen an oder auf sonstigen baulichen Anlagen mit vorrangig anderem Errich-
tungszweck vor; der Vorteil gegenüber anderen Freiflächenanlagen liegt bei diesen
Anlagen darin, dass es keines Bebauungsplans bedarf. Solarstromanlagen an oder
auf sonstigen baulichen Anlagen erhalten den Vergütungssatz für Freiflächenanla-
gen, weil sie eher mit diesen als mit Gebäudeanlagen vergleichbar sind. Denn bei
Solarstromanlagen an oder auf sonstigen baulichen Anlagen wie Straßen, Stell- und
Abstellplätzen, Aufschüttungen und Deponieflächen werden regelmäßig bereits auf-
grund der Größe bessere Synergie- und Skaleneffekte erreicht, als dies bei Gebäu-
deanlagen üblich ist. Weiterhin ist hier in der Regel eine optimale Ausrichtung der
Module möglich.

Dr. Lovens Dr. Pippke Dr. Winkler

22Vgl. BT-Drs. 14/2341, S. 7, 8 (zu EEG 2000) und BTR-Drs. 15/2327, S. 27 (zu EEG 2004).
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